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PFINGSTZELTLAGER 2016
„Kolympia – dabei sein ist alles!““
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Barbara Maurer
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Conny Nachtigall

Miriam Bovelett

Waisenhausstraße 22
41236 Mönchengladbach
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PZL@Kolping-ac.de
24. Februar 2016
LAGERREGELN 2016
Eine so große Veranstaltung wie das Pfingstzeltlager der Kolpingjugend funktioniert nur mit gewissen Regeln. Die meisten dieser Regeln sind selbstverständlich und gehören innerhalb der Kolpingjugend zum guten Umgangston.

Wie auch im letzten Jahr haben wir die wichtigsten Regeln für euch dennoch schriftlich festgehalten.

1.
Teilnahme am Programm

Die Teilnahme am Programm ist verpflichtend. Für die Dauer von offiziellen Programmpunkten sind alle Handys auszuschalten. 
2.
Nachtruhe

Es gibt zwei unterschiedliche Nachtruhen, die nach Alter gestaffelt sind. Für alle Kinder bis einschließlich 12 Jahren beginnt die Nachtruhe um 00:30 Uhr, für alle Jugendlichen ab 13 Jahren um spätestens 01:30 Uhr. Nachtruhe bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen zu den genannten Uhrzeiten bettfertig im Zelt liegen! Zähneputzen, Waschen und Umziehen müssen vorher erledigt sein. Minderjährige TeilnehmerInnen übernachten geschlechtsgetrennt. Dies ist bei der Zeltplanung zu beachten. Sexueller Kontakt unter den TeilnehmerInnen ist ausdrücklich untersagt. Die Nachtruhe dauert bis 07:00 Uhr morgens! Vorher sind Lärm und Spiel auf dem Platz nicht gestattet (Nachbarn!). Es wird einen Weckdienst geben, der das Ende der Nachtruhe ankündigt.
3.
Alkohol & Rauchen

      Alkohol:

· Alkoholkonsum ist laut Jugendschutzgesetz erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet,  ausgenommen ist Bier. 

· Alkohol darf erst nach dem Abendessen getrunken werden. 

· Alkoholkonsum findet nicht in den Zeltdörfern statt und das Mitbringen eigener alkoholischer Getränke ist nicht erlaubt.
Rauchen: 

· Rauchen ist gesetzlich erst ab dem 18. Lebensjahr gestattet. 
· Während der Programmeinheiten wird nicht geraucht, davor und danach ist es nur im Raucherbereich erlaubt.

· Rauchen in den Zelten ist lebensgefährlich und deshalb absolut verboten!
4. 
Sauberkeit

Jedes Zeltdorf ist zunächst einmal für die Sauberkeit seines Zeltdorfes sowie der näheren Umgebung zuständig. Für die Müllentsorgung stehen ausreichend Mülltonnen zur Verfügung. Leere Pfandflaschen werden am Kiosk abgegeben. Gemeinsam sind alle für die Sauberkeit an gemeinsamen Treffpunkten wie Feuerstelle, Fußballplatz, etc., sowie gemeinsam genutzten Örtlichkeiten wie Toilette oder Dusche zuständig. Für das Reinigen von Toilette und Dusche werden Putzdienste eingeteilt. 

Den Anweisungen der Mitarbeiter und der Gruppenleiter ist Folge zu leisten. Kosten, die durch eine vorzeitige Heimreise aufgrund von groben Regelverstößen entstehen, müssen durch die Erziehungsberechtigten getragen werden.
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